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Beschleunigungsgebot bei Überhaft
stPo 55 121,112ff.

1. Wird ein Haftbefehl später durch einen anderen ersetzt
(hier: zur Erweiterung um den Haftgrund der Verdunke-
lungsgefahr), ist dies in die Berechnung der Dauer der
U-Haft einzustellen.

2. Wird während andauernder U-Haft ein weiterer Haft'
befehl (als Überhaft) erlassen, der sich auf Taten bezieht,
die vor jenen begangen wurden, die der bisherigen
U-Haft zugrunde lagen, ist deren Dauer in die Frist des

S 121 SIPO einzurechnen und muss bei der Prüfung eines
Verstoßes gegen das Beschleunigungsgebot Berücksich'
tigung finden.

LG Leipzig, Beschl. v. 26.09.2019 - 5 KLs 3OO )s 42438/18

Mitgercilt von RA Jan-Rtbet Funch, Braunschweig.
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